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Am 1. Januar 2007 trat die Solvabili-
tätsverordnung (SolvV) in Kraft, die den 
Grundsatz I ablöst und Teil der Umset-
zung von Basel II in nationales Recht ist. 
Das im Juni 2004 veröffentlichte Rah-
menwerk Basel II wurde zunächst mit der 
Capital Requirements Directive (CRD) 
durch die Änderung der Bankenrichtlinie 
2000/12/EG (jetzt 2006/48/EG) sowie der 
Kapitaladäquanzrichtlinie 93/6/EWG 
(jetzt 2006/49/EG) in europäisches Recht 
überführt. Die nationale Umsetzung 
wurde neben der SolvV durch eine Ände-
rung des Kreditwesengesetzes (KWG) und 
der Großkredit- und Millionenkreditver-
ordnung (GroMiKV) sowie durch die 
Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement (MaRisk) vollzogen.

Unter dem Baseler Akkord von 1988 
(Basel I), einer Übereinkunft der Noten-
bankgouverneure der G10-Staaten sowie 
weiterer Länder, wurde zwar eine bevor-
zugte Risikogewichtung des Wohnungs-
baukredits ermöglicht, eine günstigere 
Gewichtung des gewerblichen Hypothe-
karkredits jedoch – gegen die Stimme 
Deutschlands – abgelehnt. Mit der Über-
nahme von Basel I in die Solvabili-
tätsrichtlinie hat sich die Europäische 
Kommission allerdings seinerzeit über 
diese Vereinbarung hinweggesetzt und 
sowohl den Wohnungsbaukredit als auch 
den gewerblichen Hypothekarkredit 
privilegiert – letzteren nur befristet bis 
zum 31. Dezember 2006. 

Unter der Rahmenvereinbarung Basel II 
von 2004 ist nun auch die Privilegie-
rungsfähigkeit des gewerblichen Hypo-
thekarkredits anerkannt worden, sodass 
eine Befristung auf EU-Ebene in Folge 
dessen entfallen konnte. Durch die neue 
Systematik von Basel II ergeben sich 
zahlreiche Änderungen in der solvenz-

mäßigen Behandlung von Hypothekar-
krediten. Diese sollen im Folgenden auf-
gezeigt werden. Dabei werden durch das 
bei der deutschen Aufsicht eingerichtete 
Fachgremium „Kreditrisikominderungs-
techniken“ vorgenommene Auslegungen 
und Interpretationen, die der Arbeitskreis 
„Basel II“ und damit auch die deutsche 
Aufsicht akzeptiert haben, berücksich-
tigt. 

I. Mindestanforderungen  
an die Anerkennungsfähigkeit 

Um Immobiliensicherheiten überhaupt 
risikomindernd berücksichtigen zu kön-
nen, sind einige Voraussetzungen zu 
erfüllen. Diese gelten unabhängig davon, 
ob das Kreditinstitut den Kreditrisiko-
Standardansatz (KSA) oder die auf inter-
nen Ratings basierenden Ansätze (IRBA) 
nutzt und ob es sich um eine Wohn- 
oder eine Gewerbeimmobilie handelt,  
die als Sicherheit verpfändet werden soll. 
Die Mindestanforderungen sind in § 20a 
Abs. 4 bis 8 KWG-E geregelt. Auf diese 
Absätze wird in § 35 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
(Wohnimmobilien), Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
(Gewerbeimmobilien) SolvV für den Kre-
ditrisiko-Standardansatz und in § 159 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (Wohnimmobilien), 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 (Gewerbeimmobilien) 
SolvV für den Basis-IRBA Bezug genom-
men. Für den fortgeschrittenen Rating-
ansatz wird in § 132 Abs. 7 SolvV auf die 
Mindestanforderungen nach § 20a KWG 
verwiesen, wobei § 20a Abs. 5 ausge-
nommen ist und erleichternd gilt, dass 
die Mindestanforderungen im Allgemei-
nen erfüllt sein müssen. 

§ 20a KWG definiert gedeckte Schuldver-
schreibungen und enthält in den Absät-
zen 4 bis 8 Anforderungen an die Immo-
biliendeckungsmasse. Erforderlich ist 
danach, dass das Grundpfandrecht recht-
lich durchsetzbar und in angemessener 
Zeit realisiert werden kann (§ 20a Abs. 4), 
dass die Immobilie von einem unabhän-
gigen Sachverständigen zum Markwert 
oder zum Beleihungswert bewertet und 
dies dokumentiert wird (§ 20a Abs. 5 
KWG), dass der Wert der Immobilie re-
gelmäßig, bei Wohnimmobilien mindes-
tens alle drei Jahre, bei Gewerbeimmobi-
lien mindestens jährlich, überwacht und 
gegebenenfalls überprüft wird (§ 20a 
Abs. 6 KWG), dass das Kreditinstitut 
schriftliche Anweisungen zur Kreditver-
gabe mit grundpfandrechtlicher Besiche-
rung vorhält (§ 20a Abs. 7 KWG) und 
dass sichergestellt ist, dass die als Sicher-
heit dienende Immobilie angemessen 
gegen Schäden versichert ist (§ 20a  
Abs. 8 KWG).

Speziell für Grundpfandsicherheiten 
bestimmt § 20a Abs. 4 KWG, dass das 
Grundpfandrecht rechtlich durchsetzbar 
sein muss, dies zu dokumentieren ist und 
das Institut in der Lage sein muss, bei 
Eintritt des Sicherungsfalles den Wert 
des Grundpfandrechts in angemessener 
Zeit realisieren zu können. Die SolvV 
enthält weitere allgemeine Anforderun-
gen für Sicherungsinstrumente. So müs-
sen berücksichtigungsfähige Sicherungs-
instrumente rechtlich wirksam und nach 
allen einschlägigen Rechtsordnungen 
juristisch durchsetzbar sein (§ 154 S. 2 
SolvV). 

Rechtliche Durchsetzbarkeit und 
angemessener Realisierungszeitraum

Die rechtliche Wirksamkeit sowie die 
juristische Durchsetzbarkeit sind durch 
Anlass bezogene Überprüfung fortwäh-
rend sicherzustellen (§ 172 Abs. 3 SolvV). 

 Rechtliche Durchsetzbarkeit: Die 
Überprüfung der rechtlichen Durchsetz-
barkeit muss von einer ausreichend qua-
lifizierten Person vorgenommen werden. 
Dies kann sowohl bankintern als auch 
durch einen externen Dritten, zum Bei-
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spiel ein Verbandsgremium oder eine 
Anwaltskanzlei, geschehen. Es werden 
seitens der Aufsicht keine konkreten 
Anforderungen an die organisatorische 
Einbindung der überprüfenden Stelle 
vorgesehen. Die Anforderungen an die 
rechtliche Durchsetzbarkeit gelten für 
alle relevanten Rechtsordnungen und 
gleichermaßen für Standardverträge wie 
für Individualverträge. Bei Individualver-
trägen sind alle Verträge zu überprüfen, 
bei Standardverträgen genügt die Über-
prüfung eines Mustervertrags.

 Art und Zeitpunkt der rechtlichen 
Überprüfung: Eine rechtliche Überprü-
fung muss bei erstmaliger Verwendung 
des Vertrags durchgeführt werden. Die 
Bank muss diese Überprüfung soweit 
nötig wiederholen, um die jederzeitige 
Durchsetzbarkeit sicherzustellen (Anlass 
bezogene Überprüfung infolge von 
Rechtsprechungs-/Gesetzesänderungen). 
Dabei müssen bankinterne Prozesse zu-
mindest eine kontinuierliche Beobach-
tung der Entwicklung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie eine Identifi-
zierung der von einer Änderung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen betrof-
fenen Verträge abdecken.

 Angemessener Realisierungszeitraum: 
Synonym für den Begriff des angemesse-
nen Realisierungszeitraums in § 20a  
Abs. 4 KWG wird in der SolvV der Begriff 
der „zeitnahen Verwertung“ benutzt. Die 
Möglichkeit zu einer zeitnahen Verwer-
tung der Sicherheit ist nach Ansicht des 
Fachgremiums gegeben, wenn eine ge-
festigte Rechtsposition besteht und der 
Anspruch des Kreditgebers auf Verwer-
tung der Sicherheiten nicht mehr einsei-
tig durch den Sicherungsgeber oder 
Dritte entzogen werden kann, wenn bei 
der Durchsetzung der Rechtsposition 
keine Abhängigkeit von dem aktiven 
Mitwirken des Sicherungsgebers besteht 
und keine vertraglichen Nebenabreden 
existieren, die einen Zugriff auf die Si-
cherheiten verhindern oder verzögern. 
Die bankinternen Prozesse müssen so 
ausgestaltet sein, dass eine zügige Ver-
wertung der Sicherheit jederzeit möglich 
ist. Es entsteht daraus aber nicht die 
Verpflichtung, die Sicherheit tatsächlich 
zu verwerten. Auch muss das Kreditinsti-
tut die Verwertung der Sicherheit nicht 
selbst vornehmen, sondern kann sie Drit-
ten übertragen.

Für Pfandbriefinstitute gilt nach § 16 
Abs. 4 des Pfandbriefgesetzes für die 
Ermittlung des Beleihungswerts die Be-
leihungswertermittlungsverordnung 
(BelWertV). Durch sie wird die in § 16 
Abs. 2 Abs. 1 bis 3 PfandBG enthaltene 

Definition des Beleihungswerts konkreti-
siert. Die SolvV enthält hinsichtlich der 
Definition des Beleihungswerts über eine 
Bezugnahme auf § 20a Abs. 5 KWG le-
diglich einen Verweis auf § 16 Abs. 2  
Satz 1 bis 3 PfandBG, nicht dagegen auf 
die spezifischen Konkretisierungen des  
§ 16 Abs. 4 PfandBG in Verbindung mit 
der BelWertV. Damit erlangt die BelWertV 
keine Allgemeinverbindlichkeit für alle 
Kreditinstitute mit Blick auf die Eigenka-
pitalunterlegung von Immobiliarkrediten. 

Allerdings wird sowohl für den Kreditrisi-
ko-Standardansatz wie auch für den 
Basis-IRBA klargestellt, dass nur ein nach 
der BelWertV ermittelter Beleihungswert 
als solcher gilt. Ein Wert, der (lediglich) 
die Anforderungen des § 16 Abs. 2 Abs. 1 
bis 3 PfandBG erfüllt, kann zwar auch 
für eine Privilegierung herangezogen 
werden, ist aber kein Beleihungswert 
(vergleiche § 35 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 und 
2a, § 35 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, § 159 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1a und Nr. 2 SolvV). Damit ist 
zumindest sicher gestellt, dass hinter der 
Bezeichnung „Beleihungswert“ einheitli-
che Wertermittlungsstandards (nach 
BelWertV) stehen. Etwas anderes wäre 
aus systematischen Gründen nicht ak-
zeptabel gewesen. 

Überwachung und Überprüfung der 
Sicherheitenwerte

Aufsichtlich wird es keine Vorgaben 
geben, wie detailliert die Marktwert-
überwachung für Wohnimmobilien vor-
zunehmen ist. Die Überwachung kann 
auch auf Ebene der kreditwirtschaftli-
chen Verbände entsprechend dem bereits 
existenten Marktschwankungskonzept 
für gewerbliche Immobilienfinanzierun-
gen geschehen. Die zulässige Schwan-
kungsbreite hat die Aufsicht für den 
Wohnungsbau aufgrund des geringeren 
Risikos größer als beim Gewerbekredit 
dimensioniert. Wird innerhalb des Beob-
achtungszeitraums von einem Jahr für 
Gewerbeimmobilien und drei Jahren für 
Wohnimmobilien eine Schwankung der 
Märkte um mehr als zehn Prozent (Ge-
werbe) beziehungsweise 20 Prozent 
(Wohnen) festgestellt, sind die in diesem 
Markt befindlichen Immobilien zu über-
prüfen. 

Wurde die Immobilie zum Beleihungs-
wert bewertet, genügt es, die Grundla-
gen der Wertermittlung zu überprüfen. 
In der Konsequenz dürfte diese Erleich-
terung nicht für Immobilien gelten,  
die nicht nach den Grundsätzen der 
BelWertV bewertet wurden, da als  
Beleihungswert nur der nach BelWertV 

ermittelte Wert gilt. Ist der Markt für  
die belastete Immobilie starken Wert-
schwankungen ausgesetzt, muss die 
Überwachung häufiger vorgenommen 
werden.  Solche starken Wertschwan-
kungen dürften allerdings nur bei Son-
derereignissen auftreten (ökonomische 
oder ökologische Katastrophen). Zwin-
gend alle drei Jahre ist eine Überprüfung 
von Forderungen vorzunehmen, bei de-
nen Kredithöhe und sichernder Immobi-
lienwert entweder drei Millionen Euro 
oder fünf Prozent des haftenden Eigen-
kapitals des Kreditinstituts übersteigen. 

Bei der Überprüfung der der Wertermitt-
lung zugrunde liegenden Annahmen 
durch einen unabhängigen Sachverstän-
digen wird die Praxis aus Grundsatz I in 
die Erläuterungen der SolvV übernom-
men, nach der eine sach- und fachkun-
dige Person, die von der Kreditentschei-
dung unabhängig ist, zu überprüfen hat, 
ob die ursprüngliche Einschätzung der 
Rahmenbedingungen und die übrigen 
Annahmen über den betreffenden Markt 
weiterhin Gültigkeit haben (vergleiche 
Erläuterungen zu § 13 Abs. 4 Nr. 3 GS I). 

Erst wenn hierbei festgestellt wird, dass 
dies nicht der Fall ist, ist ein neues Wert-
gutachten zu erstellen. Es ist davon aus-
zugehen, dass dies dann durch einen 
unabhängigen Sachverständigen im 
Sinne eines qualifizierten Gutachters zu 
geschehen hat. Die Aufsicht wird zulas-
sen, dass ein Institut die Pflicht zur Neu-
bewertung auch dadurch erfüllt, dass es 
die Bewertung aller betroffenen Immo-
bilien für Zwecke der Ermittlung der 
Mindesteigenkapitalanforderungen pau-
schal um die beobachtete Marktschwan-
kung absenkt. Der Pflicht zur angemes-
senen Versicherung der Immobilie gegen 
Schäden kommt das Kreditinstitut nach, 
wenn die Immobilie gegen Standardrisi-
ken, zumindest gegen Feuerschäden 
versichert ist. Nicht versicherungspflich-
tig ist das Risiko, dass eine Versiche-
rungsgesellschaft aufgrund vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Handelns des 
Darlehensnehmers die Zahlung verwei-
gert. 

II. Kreditrisiko-Standardansatz

Wohnungsbaukredit

Definition: Durch Immobilien besicherte 
Positionen stellen im KSA eine eigene 
Risikoklasse dar (§ 25 Abs. 1 Nr. 10  
SolvV). Privilegierungsfähig sind Positio-
nen, soweit sie vollständig durch Grund-
pfandrechte an Wohnimmobilien, die 
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vom Eigentümer gegenwärtig oder künf-
tig selbst bewohnt oder zu Wohnzwe-
cken vermietet werden, besichert sind  
(§ 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, SolvV). Durch 
das Abstellen auf den Eigentümer wer-
den künftig, anders als unter Grundsatz I, 
auch von Dritten gestellte Sicherheiten 
aufsichtlich anerkannt. 

Nicht erforderlich ist daher, dass der 
Darlehensnehmer das Objekt gegenwär-
tig oder künftig selbst nutzt oder ver-
mietet. Bei teilweise wohnwirtschaftlich, 
teilweise gewerblich genutzten Objekten 
wird die Abgrenzung über den Nut-
zungsgrad vorgenommen. Sofern mehr 
als die Hälfte der Fläche einer Immobilie 
wohnwirtschaftlich genutzt wird, wird 
sie vollständig der Kategorie Wohnungs-
bau zugeordnet und umgekehrt. 

Risikogewichtung: Forderungen, die 
vollständig durch Grundpfandrechte an 
Wohnimmobilien gesichert sind, können 
mit 35 Prozent gewichtet werden. Dies 
bedeutet eine signifikante Absenkung 
gegenüber dem nach Grundsatz I gelten-
den Risikogewicht von 50 Prozent. 

Als vollständig besichert gilt auch wei-
terhin der Teil der Forderung, der 60 
Prozent des Beleihungswerts der Immo-
bilie oder eines anders ermittelten, nach-
haltig erzielbaren Wertes, der den Anfor-
derungen nach § 16 Abs. 2 Satz 1 bis  
3 PfandBG genügt, nicht überschreitet  
(§ 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 35 Abs. 1 
Satz 4 Nr. 1 SolvV). Entsprechende im 
EWR belegene Werte sind ebenfalls privi-
legierungsfähig. Die günstige Risikoge-
wichtung von 35 Prozent ist an mehrere 
Voraussetzungen geknüpft:

1) Der Wert der Immobilie darf nicht 
erheblich von der Bonität des Schuldners 
abhängig sein. Diese Voraussetzung wird 
in Deutschland für den Wohnungsbau-
kredit als erfüllt angesehen und ein 
Nachweis der Unabhängigkeit aufsicht-
lich nicht gefordert.  

2) Es müssen die genannten Anforderun-
gen nach § 20a Abs. 4 bis 8 KWG einge-
halten werden. Zusätzlich sind die Anfor-
derungen des § 172 SolvV zu erfüllen, 
der allgemeine Anforderungen an die 
Verwendung von Kreditrisikominde-
rungstechniken formuliert (Existenz 
angemessener Risikosteuerungsprozesse, 
Durchführung vollständiger Kreditrisiko-
beurteilung, Anlass bezogene Überprü-
fung der rechtlichen Wirksamkeit und 
Durchsetzbarkeit der Sicherheit). 

3) Das Grundpfandrecht muss sämtliche 
der vom Schuldner aus der grund-

pfandrechtlich gesicherten Position ge-
schuldeten Zahlungsverpflichtungen 
absichern und 

4) die Zahlungsfähigkeit des Schuldners 
darf, sofern die Immobilie im Ausland 
belegen ist, weder erheblich von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der ver-
pfändeten Immobilie, insbesondere von 
dem von ihr erzeugten Zahlungsstrom, 
noch von der Fähigkeit des Schuldners 
abhängen, die Zahlungsverpflichtung aus 
anderen Quellen zu bedienen. Die Auf-
sicht kann auf die Einhaltung dieser 
Voraussetzung verzichten. Dies wird die 
deutsche Aufsicht tun, wenn der Nach-
weis erbracht wird, dass die Verlustraten 
bei wohnwirtschaftlichen Realkrediten 
ausreichend niedrig sind, um eine bevor-
zugte Behandlung zu rechtfertigen (ver-
gleiche Anhang VI Teil 1 Nr. 49 RL 
2006/48/EG). Eine Verlustobergrenze 
wird hierbei nicht vorgegeben. Systema-
tisch wird dieser Nachweis analog den 
sogenannten Hard-Tests im gewerblichen 
Hypothekarkreditbereich geführt. 

Gewerblicher Hypothekarkredit 

Definition: Durch gewerbliche Immobili-
en besicherte Positionen werden weder 
in der SolvV noch im KWG näher defi-
niert. § 35 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SolvV 
spricht lediglich von „Gewerbeimmobi-
lien“ (ähnlich Anhang VI, Teil 1 Nr. 51 RL 
2006/48/EG „Büro- und sonstige Gewer-
beimmobilien“). Damit wären potenziell 
alle Gewerbeimmobilien privilegierungs-
fähig. Es ist davon auszugehen, dass mit 
Blick auf die einzuhaltenden Hard-Tests 
auf das Kriterium der Drittverwendungs-
fähigkeit abzustellen sein dürfte und 
damit eine Privilegierungsfähigkeit von 
Büroräumen sowie vielseitig nutzbaren 
Geschäftsräumen in Betracht kommt. 
Durch eine – durch die SolvV ermöglich-
te – Einbeziehung sämtlicher Gewer-
beimmobilien in die Hard-Tests geriete 
die Einhaltung der Verlustobergrenzen in 
Gefahr. Eine Klärung ist weiteren Ge-
sprächen mit der Aufsicht vorbehalten. 
Zusätzlich sind landwirtschaftliche Nutz-
flächen privilegierungsfähig (§ 35 Abs. 1 
Satz 6 SolvV). 

Risikogewichtung: Gewerbliche Hypothe-
karkredite können nach § 35 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 SolvV mit 50 Prozent gewichtet 
werden, soweit sie vollständig durch 
Grundpfandrechte an Gewerbeimmobi-
lien im Inland oder einem anderen Staat 
des europäischen Wirtschaftsraums besi-
chert sind, der eine Privilegierung des 
gewerblichen Hypothekarkredits zulässt. 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme 

der 50-Prozent-Gewichtung ist die Ein-
haltung der bereits für den durch 
Wohnimmobilien besicherten Kredit 
genannten vier Anforderungen. 

Die Anforderung, die unter 4) für Woh-
nungskrediten besteht, trifft nicht nur 
für im Ausland, sondern auch für im 
Inland belegene Gewerbeimmobilien zu. 
Sie gilt als erfüllt, wenn die Höchstver-
lustraten für Adressenausfallrisikopositi-
onen, die durch Grundpfandrechte an im 
Inland beziehungsweise einem EWR-
Staat, der ebenfalls die Privilegierung 
gewerblicher Hypothekarkredite zulässt, 
belegenen Gewerbeimmobilien besichert 
sind, nicht überschritten wurden (soge-
nannte Hard-Tests).

Hard-Tests

Die Höchstverlustraten werden in § 35 
Abs. 4 SolvV beschrieben. Danach dürfen 
die Verluste im erststelligen Beleihungs-
raum (ermittelt aus dem niedrigeren von 
60 Prozent des Beleihungswerts und 50 
Prozent des Marktwerts) der mit im In-
land belegenen Gewerbeimmobilien 
besicherten Kredite auf Landesebene 0,3 
Prozent jährlich nicht übersteigen. Die 
Verluste aus allen gewerblichen Hypo-
thekarkrediten dürfen auf Landesebene 
0,5 Prozent jährlich nicht übersteigen. 
Die relevanten Daten werden voraus-
sichtlich ab 2008 durch die Kreditinstitu-
te mit den Monatsmeldungen an die 
Deutsche Bundesbank geliefert. 

Ein Verstoß gegen die Grenzen hat zur 
Folge, dass im darauf folgenden Jahr die 
Voraussetzung 4) nicht erfüllt und damit 
eine privilegierte Anrechnung nicht  
möglich ist. Sobald allerdings in einem 
der Folgejahre die Grenzen wieder einge-
halten werden, kann auch die Privilegie-
rung wieder in Anspruch genommen 
werden. Wesentlich ist, dass die Höchst-
verlustraten auf Landesebene einzuhal-
ten sind. Eine institutsindividuelle Über-
schreitung hat keine Konsequenzen für 
das Institut.

Es gelten die Voraussetzungen wie für 
den Wohnungsbauhypothekarkredit mit 
der Maßgabe, dass eine Überwachung der 
Immobilienwerte für gewerbliche Hypo-
thekarkredite auf jährlicher Basis durch-
zuführen ist (§ 20a Abs. 6 Satz 2 KWG). 

Unechtes Realkreditsplitting 

Das sogenannte unechte Realkreditsplit-
ting wird weiterhin zulässig sein. Für den 
besicherten Teil des Hypothekarkredits 
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gilt das privilegierte Risikogewicht, für 
den darüber hinaus gehenden Teil gilt 
das Risikogewicht der entsprechenden 
Forderungsklasse. Dies bedeutet bei 
Wohnungsbauhypothekarkrediten, so-
fern sie in den Bereich des Mengenge-
schäfts fallen, für den nicht privilegier-
ten Teil ein Risikogewicht von 75 Prozent 
und bei gewerblichen Hypothekarkredi-
ten entsprechend ein Risikogewicht von 
100 Prozent. 

Hypothekarkredite in Verzug 

Der privilegierte Teil einer durch Grund-
pfandrechte auf Wohnimmobilien besi-
cherten Forderung ist im Fall des Forde-
rungsverzugs mit 50 Prozent zu gewich-
ten, wenn die Einzelwertberichtigungen 
und Teilwertabschreibungen für diese 
Position mindestens 25 Prozent der Be-
messungsgrundlage dieser Position be-
tragen. Ansonsten sind 100 Prozent Risi-
kogewicht anzusetzen (§ 39 Satz 3 Nr. 1 
SolvV). Forderungen in Verzug, die durch 
Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobi-
lien gesichert sind, sind mit ihrem privi-
legierten Teil mit 100 Prozent zu gewich-
ten, der darüber hinausgehende Teil mit 
150 Prozent. Verzug liegt vor, wenn der 
zugrunde liegende Zahlungsanspruch mit 
mehr als 90 aufeinanderfolgenden Ka-
lendertagen mit einem Betrag von 100 
Euro oder mehr überfällig ist (§ 25 Abs. 
16 Satz 1 SolvV).

III. Interner Ratingansatz

Definitionen: Im IRBA stellen grund-
pfandrechtlich gesicherte Forderungen, 
anders als im Kreditrisiko-Standardan-
satz, keine eigene Risikoklasse dar. Viel-
mehr sind Grundpfandrechte als Sicher-
heiten berücksichtigungsfähig. Sowohl 
Wohn- als auch Gewerbeimmobilien 
werden wie im KSA definiert (§ 159 
Abs.1 Satz 1 Nr. 1 SolvV, 159 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 2 SolvV). Etwaige Konkretisierungen 
zu den Definitionen in den Erläuterun-
gen der SolvV werden für den KSA und 
den Basis-IRBA gleichermaßen gelten. 

Risikogewichtung: Wesentliche Parame-
ter für die Bestimmung des Risikoge-
wichts im Basis-IRBA ist die vom Institut 
selbst zu schätzende Ausfallwahrschein-
lichkeit (PD) des Darlehensnehmers. Die 
erwartete Verlustquote (LGD) wird – für 
mit Wohn- wie mit Gewerbeimmobilien 
besicherte Krediten gleichermaßen – für 
den vorrangig besicherten Teil des Kre-
dits mit 35 Prozent vorgegeben (§ 94 
Abs. 3 Nr. 3b SolvV). Bis zum 31. Dezem-

ber 2012 darf die LGD-Quote für vorran-
gige durch Grundschulden besicherte 
Kreditteile mit 30 Prozent angesetzt 
werden (§ 338 Abs. 3 Nr. 1 SolvV). Nach-
rangige Grundschuld besicherte Positio-
nen sind mit einer LGD von 65 Prozent 
anzusetzen (§ 94 Abs. 3 Nr. 3a SolvV). 

Die bevorzugte LGD von 30 Prozent kann 
für den Kreditteil angesetzt werden, der 
71 Prozent des Beleihungsauslaufs nicht 
übersteigt. Dies ergibt sich aus dem er-
forderlichen Überdeckungsgrad von 140 
Prozent (§ 94 Abs. 7 S. 2 SolvV). Das soll 
unabhängig davon gelten, ob auf den 
Markt- oder den Beleihungswert abge-
stellt wird, obwohl sich in diesem Fall 
unterschiedlich hohe privilegierungsfähi-
ge Kreditteile ergeben. Die in § 94 Abs. 8 
SolvV genannte Mindestabdeckungsquo-
te von 30 Prozent spielt aufgrund der 
Zulassung des unechten Realkreditsplit-
tings keine Rolle.

 Retailkredit: Erfüllt ein durch Wohn- 
oder Gewerbeimmobilien besicherter 
Kredit die Voraussetzung eines Retailkre-
dits, ist die Risikogewichtskurve für 
grundpfandrechtlich besicherte Retail-
forderungen anzusetzen (§ 77 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 2, § 76 
Abs. 1, § 73 Abs. 1 Nr. 3 SolvV), anderen-
falls ist die Risikogewichtskurve für Un-
ternehmen zu verwenden. Die Anforde-
rungen an die Forderungsklasse „Men-
gengeschäft“ sind in § 76 Abs. 1 SolvV 
beschrieben:

– Die Position wird von einer natürlichen 
Person oder einer Gemeinschaft natürli-
cher Personen oder einem kleinen oder 
mittleren Unternehmen geschuldet.

– Bei Unternehmen wird nach Kenntnis 
des Instituts der Forderungsbetrag von 
einer Millionen Euro nicht überschritten, 
wobei auf Schuldnergesamtheiten abzu-
stellen ist. Das Institut muss angemesse-
ne Schritte unternommen haben, um 
diese Kenntnis zu erlangen (§ 76 Abs. 1 
Satz 2 SolvV). Zur Bestimmung der  
Grenze von einer Million Euro werden 
mit Wohnimmobilien besicherte Kredite 
nicht eingerechnet.

– Die Position wird vom Institut in seiner 
Risikosteuerung im Zeitablauf konsistent 
und in ähnlicher Weise wie vergleichbare 
Positionen behandelt, 

– sie wird vom Institut nicht so individu-
ell gesteuert wie IRBA-Positionen der 
IRBA-Forderungsklasse Unternehmen,

– sie ist Teil einer erheblichen Anzahl 
ähnlich gesteuerter Risikopositionen.

Diese Voraussetzungen müssen kumula-
tiv vorliegen. PD und LGD sind durch das 
Kreditinstitut selbst zu schätzen. Bis zum 
31. Dezember 2010 gilt, dass die durch-
schnittliche LGD aller durch Grund-
pfandrechte auf Wohnimmobilien besi-
cherten IRBA-Positionen der Forderungs-
klasse Mengengeschäft ohne Garantie 
einer Zentralregierung zehn Prozent 
nicht unterschreiten darf (§ 338 Abs. 2 
SolvV).

 Spezialfinanzierungen: Nach § 81 
SolvV sind IRBA-Spezialfinanzierungspo-
sitionen definiert als IRBA-Positionen in 
der IRBA-Forderungsklasse Unterneh-
men, 

– deren Erfüllung in der Regel von einem 
Unternehmen geschuldet wird, dessen 
besondere Zweck die Finanzierung oder 
das Betreiben eines Objekts ist, 

– bei dem aufgrund der Vertragsgestal-
tung dem Kredit gewährenden Institut in 
erheblichem Maße die Kontrolle für die 
finanzierten oder betriebenen Objekte 
und die von diesen erzeugten Zahlungs-
strömen ermöglicht wird und 

– deren Rückzahlung vorrangig durch 
das von dem finanzierten oder betriebe-
nen Objekt erzeugte Einkommen und 
weniger durch das eigenständige Leis-
tungsvermögen eines auf breiterer Basis 
agierenden wirtschaftlichen Unterneh-
mens gewährleistet ist.

Es ist die Risikogewichtskurve für Unter-
nehmen zu verwenden, sofern das Insti-
tut nachweisen kann, dass die selbst 
geschätzte PD den Anforderungen an die 
Schätzung von PD entspricht (§ 97 Abs. 1 
i.V.m. § 129 SolvV). Kann das Institut die-
sen Nachweis nicht erbringen, wird das 
Risikogewicht aufsichtlich vorgegeben  
(§ 97 Abs. 1 SolvV). Für die Nutzung des 
aufsichtlichen Risikogewichts ist nach  
§ 97 Abs. 2 SolvV die Spezialfinanzie-
rungsposition einer von vier Risikoge-
wichtsklassen „stark“, „gut“, „befriedi-
gend“ oder „schwach“ zuzuordnen. 

Bei der Zuordnung sind zu berücksichti-
gen die finanzielle Stärke, die politischen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Charakteristika des Geschäfts und des 
Objekts, die Stärke des Kostenträgers  
und des die Objektrealisierung betrei-
benden Unternehmens unter Berück-
sichtigung etwaiger zur Erfüllung der 
Verpflichtungen verfügbarer Nettozah-
lungsströme aus für das Objekt rele-
vanten Partnerschaften des Unterneh-
mens mit der öffentlichen Hand sowie 
die Gesamtheit der Absicherungsmaß-
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nahmen. Die Positionswerte für die vor-
gegebenen Risikogewichtsklassen sind 
durch das Institut offenzulegen (§ 329 
Abs. 1 SolvV).

Die Bestimmung des Kreditnehmerbe-
griffs kann bei Spezialfinanzierungen 
abweichend vorgenommen werden. Dies 
ist bedeutsam für die Frage der Feststel-
lung eines Ausfalls. Sind die Projekt be-
zogenen Zahlungsströme von Spezialfi-
nanzierungen desselben Kreditnehmers 
so weit voneinander unabhängig, dass 
ein Ausfall des einen Projekts nicht ver-
muten lässt, dass auch bei einem ande-
ren Projekt Zahlungsstörungen auftreten 
werden, kann nach Ansicht des Arbeits-
kreises Basel II auf das finanzierte Objekt 
abgestellt werden. Dieses gilt dann als 
Kreditnehmer, der für sich isoliert ausfal-
len kann. 

Alternatives Risikogewicht

Der vorrangige Teil einer grundpfand-
rechtlich gesicherten Position kann an-
stelle des PD-LGD-Ansatzes auch pau-
schal mit 50 Prozent gewichtet werden 
(§ 159 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 85 
Abs. 5, 100 Abs. 8 SolvV). Dies gilt glei-
chermaßen für durch Wohn- wie auch 
durch Gewerbeimmobilien besicherte 
Kredite. Der vorrangige Teil bestimmt 
sich wie im KSA. Bezugsgröße sind in 
diesem Fall 60 Prozent des Beleihungs-
werts, falls nur dieser vorliegt, oder das 
Kleinere aus 60 Prozent des Beleihungs-
werts und 50 Prozent des Verkehrswerts. 

Voraussetzung für den Ansatz des alter-
nativen Risikogewichts ist nach § 159 
Abs. 2 SolvV die Einhaltung der für den 
KSA beschriebenen Hard-Tests. 

Im internen Ratingansatz ist zur Ermitt-
lung des Risikogewichts ein Korrektur-
faktor für die Restlaufzeit anzusetzen. 
Im Basis-IRBA wird die Restlaufzeit 
grundpfandrechtlich gesicherter Forde-
rungen mit 2,5 Jahren vorgegeben (§ 96 
Abs. 1 Nr. 4 SolvV). Im fortgeschrittenen 
IRBA ist für grundpfandrechtlich gesi-
cherte Forderungen ein Laufzeitfaktor 
zwischen mindestens einem und maximal 
fünf Jahren Restlaufzeit anzusetzen. 
Dabei stellt eine Restlaufzeit von 2,5 
Jahren den Faktor 1 dar, Restlaufzeiten 
darüber erhöhen, Restlaufzeiten darun-
ter senken den Faktor (§ 95 SolvV). 

Für Kredite an Unternehmen, deren Jah-
resumsatz und deren konsolidierte Bilanz-
summe jeweils 500 Millionen Euro nicht 
überschreitet und die ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat der EU haben, kann auch im 
fortgeschrittenen IRBA ein Laufzeitfaktor 
von 1 angesetzt werden. Damit soll eine 
Benachteiligung des Mittelstands bei 
Langfristfinanzierungen ausgeschlossen 
werden. Für ein in erster Linie in Immobi-
lien investierendes Unternehmen, das 
seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU 
hat, gilt eine Milliarde Euro als für die 
konsolidierte Bilanzsumme relevanter 
Betrag (§ 96 Abs. 2 Nr. 8 SolvV).  

Besonderheiten im 
fortgeschrittenen IRBA

Für die Anerkennungsfähigkeit von Im-
mobiliensicherheiten gelten die unter I. 
genannten Mindestanforderungen (§ 132 
Abs. 7 SolvV). Weitere Anforderungen, 
wie etwa die Einhaltung von Hard-Tests, 
existieren nicht. Dies ergibt sich aus dem 
Vorrang des § 132 Abs. 7 SolvV für den 
fortgeschrittenen IRBA vor § 159 SolvV. 

Für die Risikogewichtung sind, anders als 
im Basis-IRBA, alle relevanten Parameter 
durch das Institut selbst zu schätzen. 

IV. Bestandsschutz 
und Bagatellregelung

Durch wohnwirtschaftliche Hypothekar-
kredite gesicherte KSA-Positionen, die 
vor dem 1. Januar 2007 begeben wurden, 
unterfallen nicht den regelmäßigen Neu-
bewertungsanforderungen nach § 20a 
Abs. 6 KWG. Für Institute, die im Jahr 
2007 weiterhin GS I anwenden, ver-
schiebt sich die Frist auf den 1. Januar 
2008 (§ 339 Abs. 18 SolvV). Anlass zu 
einer Neubewertung können aber kredit-
nehmerbezogene oder vertragsbezogene 
Änderungen geben (zum Beispiel Prolon-
gation, nicht aber Zinsanpassungen). Des 
Weiteren wird über eine Bagatellgrenze 
sowohl ein Teil des Alt- wie auch des 
Neugeschäfts im Wohnungsbau von der 
Verpflichtung zur regelmäßigen Wert-
überwachung ausgenommen. Die Baga-
tellregelung greift, wenn entweder der 
Beleihungsauslauf nicht höher als 40 
Prozent ist oder aktuelle Kreditsumme 
oder Beleihungswert nicht höher sind als 
30 000 Euro.  

Hinsichtlich gewerblicher Hypothekar-
kredite gibt es keine über die Grundsätze 
des BaFin-Rundschreibens 6/2001 hin-
ausgehenden Erleichterungen. Das Rund-
schreiben nimmt vor dem 20. Juli 2000 
begebene gewerbliche Realkredite von 
der an diesem Tag in § 13 Abs. 4 Nr. 3  
GS I aufgenommenen regelmäßigen 
Überprüfungspflicht aus, wenn der Belei-
hungsauslauf eines betreffenden Darle-
hens bei nicht mehr als 40 Prozent liegt 
oder es bereits um 50 Prozent getilgt ist. 
Altbestands- beziehungsweise Bagatell-
regelung gelten gleichermaßen für den 
KSA wie auch für den IRBA. 

V. Übergangsregelung

Bis zum 1. Januar 2008 dürfen die Insti-
tute abweichend von der Solvabilitäts-
verordnung weiter die Anforderungen 
des Grundsatz I anwenden (§ 339 Abs. 9 
SolvV). Zwar liefe gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 
3 GS I die Privilegierung des gewerbli-
chen Realkredits am 31. Dezember 2006 
aus. Die Aufsicht lässt die Privilegierung 
– zu Recht – aber auch im Jahr 2007  
zu mit dem Argument, dass maßgeblich 
für die Zwecke des § 339 Abs. 9 SolvV  
die Rechtslage nach Grundsatz I am  
31. Dezember 2006 ist.


